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RS OGH 1954/2/3 1Ob588/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1954

Norm

ABGB §1091 A2

Rechtssatz

Daß der Pächter das gepachtete Unternehmen in einen von ihm geführten schon bestehenden Betrieb als Zweigstelle

eingliedert, schließt die Annahme einer Unternehmenspacht nicht aus.
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